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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


3. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 20. Februar 1939 über den Schutz des Architektentitels und -berufs und des Gesetzes vom 26. Juni 1963 zur Einsetzung einer Architektenkammer


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 20. Februar 1939 über den Schutz des Architektentitels und -berufs


Art. 2 - Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Februar 1939 über den Schutz des Architektentitels und -berufs, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 15. Februar 2006 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 9. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

"§ 2 ­ Eine juristische Person mit Rechtspersönlichkeit darf den Architektenberuf ausüben, sofern sie folgende Bedingungen erfüllt:

1. Mehr als fünfzig Prozent aller Mitglieder des Verwaltungsorgans, die im Namen und für Rechnung der juristischen Person auftreten, sind natürliche Personen, die ermächtigt sind, den Architektenberuf auszuüben, und in einem Verzeichnis der Architektenkammer oder in einer Praktikantenliste eingetragen sind, und/oder juristische Personen, die ermächtigt sind, den Architektenberuf auszuüben, und in einem Verzeichnis der Architektenkammer eingetragen sind und deren ständiger Vertreter im Sinne von Artikel 2:55 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen selbst ermächtigt ist, den Architektenberuf auszuüben, und in einem Verzeichnis der Architektenkammer oder in einer Praktikantenliste eingetragen ist; kein Mitglied des Verwaltungsorgans ist Bauunternehmer für öffentliche oder private Arbeiten oder beamteter Architekt.

2. Gemäß dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen sind in ihrem Gegenstand die Dienstleistungen angegeben, die zur Ausübung des Architektenberufs gehören, und gegebenenfalls andere Tätigkeiten, die ausgeübt werden dürfen; diese dürfen nicht mit der Ausübung des Architektenberufs unvereinbar sein.

3. Mehr als fünfzig Prozent der Anteile beziehungsweise Aktien und der Stimmrechte werden von natürlichen Personen gehalten, die ermächtigt sind, den Architektenberuf auszuüben, und in einem Verzeichnis der Architektenkammer oder in einer Praktikantenliste eingetragen sind, und/oder von juristischen Personen, die ermächtigt sind, den Architektenberuf auszuüben, und in einem Verzeichnis der Architektenkammer eingetragen sind; die Anteile beziehungsweise Aktien können von natürlichen oder juristischen Personen gehalten werden, die beim Rat der Architektenkammer gemeldet sind, mit Ausnahme von Bauunternehmern für öffentliche oder private Arbeiten und beamteten Architekten.

4. Die juristische Person hält keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften und/oder juristischen Personen, deren Gegenstand und/oder Tätigkeiten mit dem Architektenberuf unvereinbar sind.

5. Die juristische Person ist in einem Verzeichnis der Architektenkammer eingetragen.

Wenn die juristische Person aufgrund des Todes einer in Absatz 1 Nummer 1 oder 3 erwähnten natürlichen Person nicht mehr die für die Ausübung des Architektenberufs erforderlichen Bedingungen erfüllt, aber mindestens eine der in Absatz 1 Nr. 1 oder 3 erwähnten natürlichen Personen zur Ausübung des Architektenberufs ermächtigt und in einem Verzeichnis der Architektenkammer oder in einer Praktikantenliste eingetragen ist oder ein selbständiger Architekt, der zur Ausübung des Architektenberufs ermächtigt und in einem Verzeichnis der Architektenkammer oder in einer Praktikantenliste eingetragen ist, Handlungen ausführt, die Teil des Berufs sind, verfügt diese juristische Person über eine Frist von sechs Monaten, um diesen Bedingungen erneut gerecht zu werden. Während dieser Frist darf die juristische Person den Architektenberuf weiterhin ausüben.

Unbeschadet von Absatz 2 entzieht der Rat der Architektenkammer der juristischen Person die Ermächtigung zur Ausübung des Architektenberufs, wenn diese die Bedingungen für die Ausübung des Architektenberufs nicht mehr erfüllt. Der Entzug der Ermächtigung zur Ausübung des Architektenberufs hat die Streichung aus dem Verzeichnis der Architektenkammer zur Folge."

2. Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

"§ 3 - Unter den Mitgliedern des Verwaltungsorgans der juristischen Person dürfen für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes nur in § 2 Absatz 1 Nr. 1 erwähnte Personen im Rahmen ihres Mandats Verwaltungshandlungen vornehmen, die unmittelbar mit der Ausübung des Architektenberufs zusammenhängen, oder die juristische Person bei Rechtshandlungen vertreten, die die Ausübung des Architektenberufs betreffen.

Unbeschadet der Verpflichtung der juristischen Person, die Regeln im Bereich der Berufspflichten einzuhalten, unterliegen diese Personen bei der Ausübung dieser Handlungen ebenfalls den Regeln im Bereich der Berufspflichten."



Art. 3 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 6/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 6/1 - § 1 ­ Jeder Architekt, der die in Artikel 2 Nr. 5 und 7 des Gesetzes vom 11. Februar 2013 zur Regelung des Berufs des Immobilienmaklers erwähnten Immobilienmaklertätigkeiten ausübt, macht einen Unterschied zwischen seinen eigenen Geldern und den Geldern Dritter.

Die Gelder, die Architekten bei der Ausübung des Immobilienmaklerberufs zu Gunsten von Kunden oder Dritten erhalten, werden auf ein oder mehrere Konten eingezahlt, die auf ihren Namen oder auf den Namen ihrer Gesellschaft mit Vermerk ihrer jeweiligen Eigenschaft eröffnet werden. Dieses Konto beziehungsweise diese Konten werden gemäß den vom Berufsinstitut für Immobilienmakler festzulegenden Regeln für Architekten, die ebenfalls beim Berufsinstituts für Immobilienmakler eingetragen sind, eröffnet, in Anwendung von Artikel 34 der vom Nationalen Rat der Architektenkammer festgelegten Ordnung der Berufspflichten, die durch den Königlichen Erlass vom 16. November 2022 gebilligt worden ist, oder von der Architektenkammer für Architekten, die aufgrund desselben Artikels 34 nur bei der Architektenkammer eingetragen sind.

Der Architekt, der den Immobilienmaklerberuf ausübt, verwaltet die Gelder von Kunden und Dritten über das in Absatz 2 erwähnte Konto. Er ersucht seine Kunden und Dritte immer, Gelder ausschließlich auf dieses Konto einzuzahlen.

Das in Absatz 2 erwähnte Konto wird ausschließlich vom Architekten, der den Immobilienmaklerberuf ausübt, verwaltet, unbeschadet der ergänzenden Regeln hinsichtlich der Verwaltung von Geldern von Kunden oder Dritten, die je nach Fall gemäß der in Absatz 2 vorgesehenen Zuständigkeitsverteilung vom Berufsinstitut für Immobilienmakler oder von der Architektenkammer festgelegt werden.

§ 2 ­ Die in § 1 erwähnten Konten umfassen Sammelanderkonten und Einzelanderkonten.

Ein Sammelanderkonto ist ein globales Konto, auf dem Gelder erhalten oder verwaltet werden, die an Kunden oder Dritte übertragen werden müssen.

Ein Einzelanderkonto ist ein individualisiertes Konto, das im Rahmen einer bestimmten Akte oder für einen bestimmten Kunden eröffnet wird.

§ 3 - Das Sammelanderkonto und das Einzelanderkonto sind Konten, die bei einer von der Belgischen Nationalbank auf der Grundlage des Gesetzes vom 25. März 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute zugelassenen Einrichtung oder bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse eröffnet werden und mindestens folgende Bedingungen erfüllen:

1. Sammelanderkonten und Einzelanderkonten dürfen niemals einen Debetsaldo aufweisen.

2. Auf Sammelanderkonten oder Einzelanderkonten darf keinerlei Form von Kredit gewährt werden; diese Konten dürfen niemals als Sicherheit dienen.

3. Es darf keinerlei Aufrechnung, Zusammenlegung oder Vereinheitlichung zwischen dem Sammelanderkonto, dem Einzelanderkonto und anderen Bankkonten geben; auf diese Konten dürfen keine Nettingvereinbarungen angewandt werden.

Je nach Fall kann gemäß der in § 1 Absatz 2 vorgesehenen Zuständigkeitsverteilung das Berufsinstitut für Immobilienmakler oder die Architektenkammer ergänzende Regeln für die Verwaltung von Geldern von Kunden oder Dritten festlegen.

§ 4 - Vorbehaltlich außergewöhnlicher Umstände oder - was den Architekten betrifft, der den Beruf des Immobilienmakler-Gutsverwalters ausübt - außer bei gegenteiliger Vereinbarung, überträgt der Architekt, der den Immobilienmaklerberuf ausübt, die auf seinem Sammelanderkonto erhaltenen Gelder schnellstmöglich an den Berechtigten.

Wenn der Architekt, der den Immobilienmaklerberuf ausübt, die Gelder aus rechtmäßigen Gründen nicht binnen vier Monaten, nachdem er sie erhalten hat, an den Berechtigten übertragen kann, zahlt er sie auf ein Einzelanderkonto ein.

Unbeschadet der Anwendung zwingender Rechtsvorschriften ist Absatz 2 nicht anwendbar, wenn der Gesamtbetrag der Gelder, die für Rechnung ein und derselben Person oder anlässlich ein und derselben Verrichtung oder pro Akte eingehen, 2.500 EUR nicht übersteigt. Der König kann diesen Betrag unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage alle zwei Jahre anpassen. Diese Anpassung tritt am 1. Januar des Jahres nach Veröffentlichung des Anpassungserlasses in Kraft.

§ 5 - Der König kann die Modalitäten in Bezug auf die Verwaltung, Kontrolle und Überwachung der in § 2 erwähnten Konten und in Bezug auf den Zugang zu diesen Konten festlegen.

Je nach Fall wird gemäß der in § 1 Absatz 2 festgelegten Zuständigkeitsverteilung vom Berufsinstitut für Immobilienmakler oder von der Architektenkammer eine Kontrollregelung eingeführt und organisiert, in der mindestens festgelegt wird, von wem, worüber, wann und wie eine Kontrolle über die Einhaltung der Paragraphen 1 bis 4 in Bezug auf Einzelanderkonten und Sammelanderkonten mit Ausnahme der im Rahmen eines gerichtlichen Mandats verwalteten Konten ausgeübt wird. Diese Kontrollregelung bestimmt insbesondere die Sanktionen und Maßnahmen, die bei Verstößen ergriffen werden können. Sie beeinträchtigt nicht andere Gesetzesbestimmungen, die eine Kontrolle der Gelder vorsehen, die auf den in § 2 erwähnten Konten eingegangen sind.

§ 6 - Alle Summen - ungeachtet ihrer Höhe -, die vom Berechtigten binnen zwei Jahren nach Schließung der Akte, in deren Rahmen der Architekt, der den Immobilienmaklerberuf ausübt, diese Summen erhalten hat, nicht eingefordert worden sind oder ihm binnen dieser Frist nicht entrichtet worden sind, werden vom Architekten, der den Immobilienmaklerberuf ausübt, bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse eingezahlt. Die Frist wird ausgesetzt, solange diese Summen Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind.

Die in Absatz 1 erwähnten Depositen werden auf den Namen des Berechtigten beziehungsweise der Berechtigten eingetragen, die vom Architekten, der den Immobilienmaklerberuf ausübt, bestimmt werden. Die Hinterlegungs- und Konsignationskasse hält die Depositen bis zum Ablauf der in Artikel 22 des Gesetzes vom 11. Juli 2018 über die Hinterlegungs- und Konsignationskasse erwähnten Frist zur Verfügung des Berichtigten beziehungsweise der Berechtigten."


KAPITEL 3 - Abänderung des Gesetzes vom 26. Juni 1963 zur Einsetzung einer Architektenkammer


Art. 4 - Artikel 8 § 2 Absatz 3 Nr. 2 des Gesetzes vom 26. Juni 1963 zur Einsetzung einer Architektenkammer, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 29. August 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter "bis 2/3" werden durch die Wörter "bis 3" ersetzt.

2. Die Bestimmung wird durch die Wörter "oder eine Bescheinigung aus der hervorgeht, dass der Begünstigte eine andere in Artikel 9 § 2 Buchstabe c) des Gesetzes vom 12. Februar 2008 zur Einführung eines allgemeinen Rahmens für die Anerkennung von EU-Berufsqualifikationen erwähnte Berufsqualifikation besitzt," ergänzt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 3. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Selbständigen

Der Minister des Mittelstands

Der Minister der KMB

Der Minister des Mittelstands und der Selbständigen

Der Minister der Institutionellen Reformen

Der Minister der Demokratischen Erneuerung
D. CLARINVAL

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

